
 

 

Rubrik: Schuldbetreibungen 
Unterrubrik: Betreibungsamtliche Grundstücksteigerung 
Publikationsdatum: SHAB 28.09.2023 
Zusätzliche Publikationen: KABSG 29.09.2023 
Öffentlich einsehbar bis: 28.10.2023 
Meldungsnummer: SB01-0000003289 
 

Publizierende Stelle 
Betreibungsamt Wil, Marktgasse 58, 9500 Wil SG

Betreibungsamtliche Grundstücksteigerung CC 
Immobilien AG

Schuldner:  
CC Immobilien AG 
CHE-114.705.691 
Frauenfelderstrasse 49 
8370 Sirnach 

Steigerungsobjekte:  
Steigerungsobjekt (Grundpfand): 
Grundbuch Wil, Gemeinde Wil, Liegenschaft Nr. 2178 
Plan Nr. 81W, Neulanden 
883 m², Gebäude (277 m²), übrige befestigte Fläche (156 m²), Gartenanlage (450 m²) 
Wohnhaus Vers.-Nr. 3808, Neulandenstrasse 48, 9500 Wil SG (261 m²) 
Gartenhalle Vers.-Nr. 2357 (16 m²) 
Mutationsnr. BB002633, 20.03.2018 Beleg 148 

Angaben zur Steigerung 
12.02.2024 um 09:00 Uhr, Lindenhof Aula, Lindenhofstrasse 23, 9500 Wil 

Rechtliche Hinweise:  
Es wird ausdrücklich auf das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch 
Personen im Ausland (BewG) sowie auf die Verordnung über den Erwerb von 
Grundstücken durch Personen im Ausland (BewV) aufmerksam gemacht.  
Innert der Frist nicht angemeldete Ansprüche sind, soweit sie nicht durch die 
öffentlichen Bücher festgestellt sind, von der Teilnahme am Ergebnis der Verwertung 
ausgeschlossen. Ebenso haben Faustpfandgläubiger von Pfandtiteln ihre 
Faustpfandforderungen anzumelden.  
Im Übrigen wird auf die Steigerungsbedingungen verwiesen.  
Publikation nach SchKG 133, 134, 135, 138; VZG vom 23. April 1920, Art. 29. 

Eingabefrist: 05.10.2023 



Auflagedatum der Steigerungsbedingungen und Lastenverzeichnis: ab dem 
08.01.2024 

Kontaktstelle:  
Betreibungsamt Wil 
Marktgasse 58  
9500 Wil SG 

Bemerkungen:  
Besichtigung des Steigerungsobjekts: Nur auf telefonische Voranmeldung beim 
Betreibungsamt Wil, Tel. 071 913 52 62. 
Der Ersteigerer hat unmittelbar vor dem Zuschlag auf Anrechnung am Kaufpreis eine 
Anzahlung von Fr. 240'000.– (Bankcheck einer Inlandbank, ausgestellt an die Order des 
Betreibungsamtes Wil oder unwiderrufliches Zahlungsversprechen einer dem 
Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen unterstehenden Bank, zugunsten des 
Betreibungsamtes Wil) zu leisten.
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